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ben. Die Baubilanzen sind entsprechend zu ver
ändern. Die baubilänzierenden Organe entscheiden 
mit Zustimmung der übergeordneten Organe der 
Investitionsauftraggeber über den Einsatz der zu
rückgegebenen Baubilanzanteile zur kurzfristigen 
Fertigstellung in Durchführung befindlicher Vor
haben, insbesondere der im Planjahr in Betrieb 
zu nehmenden Kapazitäten.
(3) Werden zur Realisierung von Zufahrten, Haupt- 
wirtschaftswegen, Trassenvorbereitungen auf Tage
baukippen und Maßnahmen der Vorflutregelung 
im Rahmen der Wiederurbarmachung in der Braun-

- kohlenindustrie Bäuleistungen von Betrieben der 
Bauwirtschaft durchgeführt, so ist dieser aus den 
Kosten der Braunkohlenbetriebe zu finanzierende 
Baubedarf durch die Braunkohlenbetriebe in der 
staatlichen Plankennziffer „Staatsfonds Bau“ zu 
planen und in die Baubilanz einzubeziehen. Ent
sprechend ' sind Leistungen zur Wiederurbarma
chung von Bohrplätzen der geologischen Industrie 
sowie zur Vorbereitung von Bohrplätzen und Bohr- 
feldstraßen durch die Betriebe der Geologie inner
halb der staatlichen Plankennziffer „Staatsfonds 
Bau“ zu planen und in die Baubilanz einzubezie
hen. Diese Bauaufgaben sind bei der Festlegung 
der Bauproduktion des örtlichgeleiteten Bau
wesens für die Industriebaubilanz zu berücksich
tigen und als Bauproduktion zu planen.
(4) Erforderliche Fondsübertragungen für gemein
same Investitionen und Folgeinvestitionen sind im 
Rahmen der staatlichen Aufgaben zwischen den 
übergeordneten Organen bzw. den Leitern der be
teiligten Investitionsauftraggeber und den bau
bilanzierenden Organen vor den jährlichen Investi
tionsberatungen objektkonkret zu protokollieren. 
Daraus notwendige bilanzseitige Veränderungen 
des Kapazitätseinsatzes sind zwischen den bau
bilanzierenden Organen zu protokollieren und dem 
Ministerium für 'Bauwesen und der Staatlichen 
Plankommission einzureichen.

9.5. Gegenstand der von der Staatlichen Plankommis
sion gemäß Teil L Abschn. 20 Ziff. 3.6. durchzufüh
renden Investitionsberatungen bezogen auf die Bau
bilanzierung sind:

- a) die bauseitige Sicherung der Vorhaben des 
Staatsplanes Investitionen gesamt und unter
setzt nach Baukombinaten/Betrieben und Spe
zialbauleistungen 

b) der Staatsfonds Bau nach Verantwortungsbe
reichen und Bezirken.

Die Ergebnisse der Investitionsberatungen sind der 
weiteren Bedarfsabstimmung und Bilanzierung im 
Rahmen der Ausarbeitung des komplexen Plan
entwurfes sowie der Vorbereitung der Komplex
beratungen mit den Räten der Bezirke zugrunde 
zu legen. Mit der Einreichung des Planentwurfes 
an die Staatliche. Plankommission sind die (bau- 
seitige Sicherung entsprechend den Festlegungen 
der Investitionsberatungen sowie die Ergebnisse 
der weiteren Bedarfsabstimmung mit den Bilanzen 
nachzuweisen.

9.6. Durch das Ministerium für Bauwesen, sind der 
Staatlichen Plankommission als Bestandteil der 
Planentwürfe zum Fünf jahrplan und zu den Jah
resvolkswirtschaftsplänen zu übergeben:
— Gesamtbaubilanz
— Industriebaubilanz gegliedert nach Verantwor

tungsbereichen und Bezirken
— Wohnungsbau- und bezirkliche Investitionsbau

bilanz gegliedert nach Verantwortungsbereichen 
und Bezirken

— Nachweis der bauseitigen Sicherung der Vor
haben des Staatsplanes Investitionen je Vor-

* haben und untersetzt nach Kombinaten/Betrie- 
ben und Spezialbauleistungen

— Bauproduktion für Investitionen im Bilanzbe
reich der Bau- und Montagekombinate geglie
dert nach Bezirken

— Nachweis des Einsatzes zentral- und örtlichge
leiteter Baukapazitäten in Berlin

— Nachweis der Sicherung der Kooperationsbezie
hungen zwischen dem zentral- und örtlichgelei
teten Bauwesen.

9.7. Staatliche Aufgaben bzw. staatliche Planauflagen 
für die Baubilanzierung sind:
zum Fünf jahrplan:
— Gesamtbaubilanz
— Industriebaubilanz gegliedert nach Verantwor

tungsbereichen
— Wohnungsbau- und bezirkliche Investitionsbau

bilanz gegliedert nach Verantwortungsberei
chen;

zu den Jahresvolkswirtschaftsplänen:
— Gesamtbaubilanz
— Industriebaubilanz gegliedert nach Verantwor

tungsbereichen und Bezirken
— Wohnungsbau- und bezirkliche Investitionsbau

bilanz gegliedert nach Verantwortungsbereichen 
und für ausgewählte Bereiche nach Bezirken

— Bauproduktion für Investitionen im Bilanzbe
reich der Bau- und Montagekombinate geglie
dert nach Bezirken

— Bauproduktion für die Hauptstadt der DDR, 
Berlin
darunter: Anzahl der fertigzustellenden Neu

bauwohnungen
Anzahl der zu modernisierenden Woh
nungen

— Bauproduktion (Staatsfonds Bau) für die Vor
haben des Staatsplanes Investitionen gegliedert 
nach Kombinaten, Betrieben und Spezialbaulei
stungen

— Bauproduktion des örtlichgeleiteten Bauwesens 
für Investitionen im Bilanzbereich der Bau- und 
Montagekombinate

— Bauproduktion der zuständigen Bau- und Mon
tagekombinate für Investitionen im Bilanzbe
reich der Bezirksbauämter.

9.8. Von der Staatlichen Plankommission sind in Ab
stimmung mit dem Ministerium für Bauwesen 
zentral verfügbare Baukapazitätsreserven in die 
Industriebaubilanz sowie Wohnungsbau- und be
zirklichen Investitionsbaubilanzen des Fünf jahr
planes und der Jahresvolkswirtschaftspläne einzu
arbeiten. pie Auflösung der Fünfjahrplanreserven 
erfolgt mit der Ausarbeitung der staatlichen Auf
gaben zum Jahresvolkswirtschaftsplan. Bei der 
Ausarbeitung der staatlichen Aufgaben zum Jah
resvolkswirtschaftsplan sind Baukapazitätsreser
ven einschließlich einer Dispositionsreserve zu bil
den. Die Dispositionsreserve ist der Anteil der Bau
kapazitätsreserve, über dessen Verwendung die 
Generaldirektoren der Bau- und Montagekombi
nate bzw. Bezirksbaudirektoren zur Sicherung einer 
Standort- und gewerkegerechten Realisierung der 
im Plan festgelegten Investitionsvorhaben wäh
rend der Plandurchführung eigenverantwortlich 
entscheiden. Die Staatliche Plankommission ent
scheidet in Abstimmung mit dem Ministerium für 
Bauwesen über die Verwendung der Baukapazi
tätsreserven im Rahmen der Industriebaubilanz. 
Das Ministerium für Bauwesen bestätigt nach Zu
stimmung der Staatlichen Plankommission die Ver-


